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. - Nr . L . 50/5 . 17 . K . R . A. .

»emend Seschlagnnhke nutz Aeslnndrerhelmng non rohen Reh - , M - . J « - unb GemMd - hnude-

o <i® eine = uni Srehnudsellen , m  MlrMlinte » , Renn - uni Elenliersellen , sowie non Leder ' inrnnr . '
Dom 13. Sinti 1917.

Nachstehende Bekanntmachung ivird auf Er-
lachen des Königlichen Kriegsministeriums hiermit
Ar allgemeine » Kenntnis gebracht mit dem Bc-
mrtcn, daß , soweit nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt eins , .jede
«iderhandlung gegen die ' Beschlägnahmevor-
'Jti 'teit nasts § 6 Her Bekanntmachungen über (bie
--'chttfteklnng von Kriegsbedarf in der Fassung!
«cm 26, April 1917 (Rejchs -Gefetzbl . S , 376 )*)
^ ,ede Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht'
. . dchchl zur Führung eines Lagerbuchs nach
° ° der Bekanntmachungen über Borrakserhebnn-

2. Februar 1915 , vom 3 . September
lli ? Unö 0om 3l - Oktober 1915 iReichs -Ge-

blatt, S , 54 , 549 und 684 )**) bestraft wird,
an» der Betrieb des .Handelsgewerbes ge-

J ? " Bekanntmachung zur Fernhaltung um
L K,lai,t9er  ^ er,u,u ' n vom .Handel vom 23 . Sev-

g “ 1| 1,5 (Reichs -Gesetzbl , S , 603 ) untersagt

So § 1
'! be, Bekam,tumchung betroffene Kcgeustandr.

alle » dieser Bekanntmachung werden betroffen
abgezogenen Häute und Felle von:

?>e!dst. . !̂ k"vgnis bis

s ) Reh - , Rot - , Dane und Gemsivild:
b ) Hunden:
c ) zahmen und wilden Schweinen:
d ) Seehunden : _
e ) Walrossen : * t • >
f ) Renn und Elentieren:

x ) alles aus den unter a biss f bezeichnten
Häuten und Fellen hergestellte Leder.

Auch Häute und Felle , die von gefallenen Tie¬
ren stammen , sind von der Bekanntmachmg be¬
troffen.

Nicht betroffen von dieser Bekanntmachung wer-
den Häute und Felle derjenigen Tiere , die Eigen¬
tum der Kaiserlichen Marine sind.

Inländisches Gefälle.
§ 2 .

Beschlagnahme.
Hiermit werden beschlagnahmt:

1, die Häute und Felle Her im 8 1 genannten
Tiere , soweit sic im Jnlande angefallen sind,
einschließlich der bereits eingearbeiteten Häistg
und Felle:

2 . alles inr 8 I unter g)  genannte Leder in jeder

31 von dem Besitzer des Tieres an eine Häute-
vrrweetungs -Bereinigung , sofern er ihr zur
Einlieferung der von dieser Bekanntmachung be¬
troffenen Felle seit spätestens 1. Juli 1916
vrrträglikt : verpflichtet ist , und zwar bei ge¬
salzenen Felsen innerhalb zwei Wochen , bei
trockenen Fellen innerhalb acht Wochen nach
dem Abhäuten:

b) von dem Besitzer des Tieres , der nicht seit
spätestens l , Juli 1916 einer Häuteverwer-
tungs -,Bereinigung zur Ablieferung der von
dieser Bekanntinachuiig betroffenen Felle iny”
traglirf ) verpflichtet ist , an einen Händler , und
ztrar bei gesalzenen Fellen innerhalb vier
Wochen , bei trockenen Fellen innerhalb acht
Wochen nach dem Abhäute » :

c von einem Händler (SaniMler ), der inonat-
lich über 500 der von dieser Bekanntmachung
betroffenen Felle angesamrnelt hat , an .einen
zugelassenen Großhändler +), jedoch spätestens
an : fünfzehnten Tage des folgenden Monats iür
das innerhalb des vorangegange „ eil Kalender¬
monats gesamnielte Gefalle:

u ~ -  7 " hinein Jahr oder mit
M ®,c bis zu zehntausend Mark wird bestraft:
- wer

be

tei»
s. öl.

Gewahrsam einer Gerberei , Znrichterei oder
Gcrbervereinigung befindet.

A^ bchlgt einen beschlagnahmte » Gegenstand j - . m  inländisches Gefälle im Sinne dieser Be-
oerkam beschädigt oder zerstört , verwendet , ^ mmmungen gelten auch Häute und Felle ans den

Tuna " kauft oder ein anderes Veräuße besetzten feindlichen Gebieten und Operationsge-
^r dei ^ B ^ ".s0rbSgeschäft über ihii abschließt ^ bieten , sowie die Häute und Felle aller ans deut-

Ä , L ÄTÄ ! “ >™ E - ong . foimnenen Ti . . - ,
l wer j," ' öuwiderhandelt : . 8 p-

Nvvjderb brblssenen Ausführungsbestimnmngen Wirkung der Beschlagmihmr,
., **' Ä« 0 nnrfnbut * x ’ or * . Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die

-chl, , Grund dieser Verordnung v-rpsli 'chttt ist! ^ ' rnahme vo,„ Veränderungen an den von ihr
Mst ia/br gesetzten Frist erteilt oder wissentlich | btr " ,! lc" . Gegenständen verboten „ t und rcchtS-

Form , soweit es sich im Eigentum , Besitz oder ! von einem Händler , der monatlich höchstens

v, iriit fw " . . -Hiiguoc.ii macyr ^ vcijuijuiiycu uuu ju ntajng NNO,
Ouö̂ Idstrase" M >>. blS zu iechs Monaten oder soweit sie nicht auf Grund der folgenden Anord-

«ÄÄ 'M irr "W *"
w », h - ■ - -- Bersugnmgen stehe » Verfügungen gleich, die km1,111 Hirt i 11 7 “ umiuinn ertiun weroen , ' “ ' . . ...
rirtfnet , o bcstmft , wer vorsätzlich die vorge - Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvoll-

-agerbücher einzurichten oder z» führen ziehung erfolgen,

?> >> dir Auskunft , -zu der er auf
8 4.

Beräutzerungseriaubnis.
Trotz de , Beschlagnahme ist die Veräußerung

Un* Li .̂ run « inländischen Gefälles , sowert es » ich, , , . . . . . oe-
aus mrlitantchen Schlachtungen stammt , in folgen - ^ trosten et,, Felle werden von der Kriegs -Rohstoff-
dcn Fällen erlaubt , sofern die an die Veräuße - ' Abteilung des Königlich Preußische » Krieasmini-

>00 der von dieser Bekanntmachung betrossezrest
Felle angesammelt hat , au einen zugelassenen
Großhändler oder einen anderen Händler
Sammler ), jedoch spätestens an , fünfzehntes

Tage des folgenden Monats für das innerhalb
des rwrangegarlgenen Kalendermonats gesam¬
melte Gefälle:

,e : von einer Häuteverwertungs - Bereiiligimg , die
einem Verband von Häuteverwertungs -Vereini -e
Hungen angehört , an diesen Verband : von einer
Häuteverioertungs - Vcreinignng , die keinem Ver¬
band angchört , an einen zugelassenen Grvß-
hündler : in beiden Füllen jedoch spätestens am
fünfzehnten Tage des folgenden Monats für,
das innerhalb des vorangegangenen Kalender-
monats gesammelte Gefälle:

f ) von einem Verband von Häuteverioertungs-
Bereinignngen oder von einem znaelasseieen
Großhäitdler a » die Sammelstelle <8 5 ), jedoch
IVätestens am sünfnndzwanzigsten Tage des Mo-

Für die von dieser Mekanntmachuilg be-

rung und Lieferung geknüpften Bedingungen des
8 6 dieser Bekanntmachung innegehalten werden:

stermms bcjondere Großhändler zugelassen iverde » .
deren Liste jm Reichsanzeiger und in Fachblät-
lern verössentlscht werden wird.



rnttC' für das bis zum süns 'zehirten Tage des¬
selben Monats gesammelte Gefälle;

8 ) von der Sammelstelle an die Perieilungsstelle
dH 5 ), jedoch spätestens am fünften Tage des
Monats für das bis zum fünfundzwanzigsten
Tage des Vormonats gesammelte Gefälle;

h) von der Verteilungsstelle <8 {>) a >i die Gerbe¬
reien.
Diese Veräußerungen und Lieferungen sind nur

erlaubt , wenn die gewerbsmäßigen Schlechter sowie
Abdeckereien und Wildbrethändler und alle Stel¬
len , an weiche die Telle veräußert werden dürfen,
Bücher führen , aus denen folgendes ersichtlich ist:

bei Berufsschlächtern sowie Abdeckereien und
Wildbrethändlern : Tag der Schlack, ung oder
des Abhäutens , Empfänger des Felles , Tags
der Ablieferung , Anzahl und Art der Felle;

bei den weiteren Lieserungsstufen bis zum Ver¬
band von Häuteverwertnngs '- Vercinigungen,
oder zunr zugelassenen Großhändler ein¬
schließlich : Lieferer und Empfänger , Tag der
Einlieserung und Weiterlieferung , Anzahl und
Art der Felle , die Schlachtan , sofern sie
von der im 8 ti Ziffer <1 b angegebenen
abweicht ; ferner die Mangel und das Ge¬
wicht.

Jede andere Art der Veräußerung oder Liefe¬
rung von beschlagnahmten Fellen ist verboten,
insbesondere der Ankauf (zur Eingerbnng ) durch
die Gerbereien von einer anderen Melle als der
Verteilnngsstelle.

8 f>.
Sammelstelle und Verteil »ngsstellc.

Sammelstelle für beschlagnahmte Häute und

Helle ist die Deutsche Rohhaut -Aktiengefellschaslß
in Berlin W . 8, Behrenstraße 38.

Perteilungsstelle ist die Kriegsleder Aktienge¬
sellschaft in Berlin W . 9 , Budapester Straße
1112.

§ .6 .

Bchandlunl , der Felle bis zur Ablieferung an
den Gerber.

1 . Die Erlaubnis zur Verfügung über die be¬
schlagnahmten Felle ist oavon abhängig , da >?
die folgenden Vorschriften beobachtet werden:
a ; Die von der Beschlagnahme betroffene » Felle

sind beim Abziehen sorgfältig zu behandeln.
b) Alle unter 8 Iw b und d bezeichnet -»

Tiere müssen mit Kopfhaut , jcdocl , ohne
Kopfknocheu und Beiuknochen abgehäutet wer¬
den . Schweine müssen mit Kops :jedoch dis
zu den Augen ohne Schnauze abgeschnitten ),
ohne Füße , ohne Schwanz und ohne Ohren
abgehäutet werden.

c)  Hunde -, Schweine - und Seehundselle sind
spätestens innerhalb 2 -1 Stunden nach dem'
Abhäuten sorgfättigst zu salzen . Falls Hunoe-
und Schweineselle nicht innerhalb 21 .'L,un-
den nach dem Abhäuteu gesalzen werden töu-
nen , müssen sic unverzüglich getrocknet werden.

Die Felle von Reh , Rot -, Dam / Geinst¬
wild sind in jedem Falle sorgfältigst zu trock¬
ne» . Die zu trocknende, , Felle sollen unver¬
züglich nach dem Abziehen mit der Fleischseite
nach außen möglichst in Fugluit und jede»
falls vor Nässe geschützt so aufgchäu -st wer¬
den , daß alle Stellen des Felles gur trocf
neu können.

d ) Schweine - und Hundeselle sind nach dem
Erkalten (vor dem Salzen ) zu wiege » . Die
Gewichtsfestsetzung hat in den Abmaßen von
0,10 hg zu erfolgen . Das durch Wiegen
ermittelte Gewicht ist bei diesen Zellen in
unverlöschlichcr Schrift (z. B . durch geeigneten
Tintenstift ) aus der Flejichseite des Felles
zu vermerken . Die Felle von Reh , Rot - ,
Dam - und Gemswild sowie die Zchweine-
uttd Hundeselle , die nicht gesalzen werden
konnten , sind in volltrockenem 'Zustande zu
wiegen . Das so ermittelte Gewicht ist durch
geeigneten Färb st ist ans der Fleischseite des
Felles zn vermerte » .

e ) Jeder Verwahrer hat die Felle ,pfleglich zu
behandeln und sie » ach den Gattungen ge¬
trennt zu halten.

2 . a ) Jeder Händler (Sammler ) lxu bis zum fünf
zehnte » Tage jedes Monats eine Liste für das
von ihm im vorhergehenden Monat gesam
mclte Gesälle nebst einer Rechnung darüber
an den zugelassencn Großhändler einzureich n,
an den er seine Wäre liefern will.

zehnten Tage eines jeden Monats eine Liste
über das im vorhergehenden Monat pvn ihr
gesammelte Gefälle nebst einer Rechnung dar¬
über an diesen Verband einzureichen,

c ) Jede Häuteverwertungs - Vereinigung , die
keinem Verband angehört , hat bis zunr fünf¬
zehnten Tage eines jeden Monats eine Liste
über das von ihr im vorhergehenden Mo¬
nat angesammelte Gesälle nebst einer Rech¬
nung darüber an den zugelassenen Großhänd¬
ler eiiizureschen , an den sie ihre Waren lie¬
fern will.

Die Verbände von Häuteverwertnngs -Ver-
eiuigungen und die zugelassenen Großhänd¬
ler haben bis zum fünfundzwanzigsten Tage
eines jeden MonatS die Listen für das bis
zum fünfzehnten Tage desselben Monats
ihnen gemeldete Gefälle nebst einer Rech¬
nung darüber an die Sammelstelle in der
vorgeschriebenen Form einzureichen.

8 ?.
l Meldepflicht.

Wer nach Maßgabe der 88 4 »nd 6 keine
Beräußerungs 'erlaubnis hat oder von ihr seinen
Gebrauch gemacht hat , hat die in seinen , Besitz

' befindlichen Felle vem Lederzuweijungsänu >̂ eder-
meldestelle ) Berlin W . 9 , Budapester Straße -K
zu melden . Die Meldungen haben - ans den vorge-

| schriebenen Vordrucken zu erfolgen , welche ord¬
nungsgemäß anszusüllei , sind . Die Vordrucke sind
bei dem Lederzuweisungsam , (Ledermeldestelle, ) an-

, Mforderil . Die Meldungen sind bis zum jünsund-
! zwanzigsten Tage eines jeden Monats für das

bis zum Ablauf des vorhergehenden Monats!
meldepslichtsg gewordene Gesälle zu erstatten.

8 8-
! Gesälle aus militärischen Schlachlungeu , den
! Operativ »«- , Etappen - oder besetzten feindlichen

Gebieten.

! a ) Das militärische Gefalle (auch des Inlandes ) ,
! sowie die ans den besetzten feindlichen Gebieten

stammende » Häute » nd Felle der jnt 8 1 an¬
gegebenen Tiere jeden Gewichts mit Aus¬
nahme der im Eigentunr der Kaiserlichen Ma¬
rine beiindlichen — sind beschlagnahint (ein¬
schließlich der bereits in Arbeit genommenen
Häute und Felle ). »

b ) Die Ablieferung und .Verwendung dieses Ge¬
fälles ist durch besondere Vorschriften geregelt :
gestattet ist sein Bezug nur von der Lertei-
lungsstelle.

ht Jede Häuteverwertungs -Bereinig .m .j. d»
einem Verband angehört , hat bis zunr snus

Lestanckiung des LeiSNes beim Serber.
8 .9.

Behandlung der Felle »ach Abliefenuig an den
Gerber.

Die Verarbeitung der von 88 1, 2 und 8 dieser
Bekanntmachung betroffenen Häute und Felle zu
Leder sowie die Verfügung über die ans ihnen
hergestellteu Erzeugnisse ist nur »ach Maßgabe
der folgenden Vorschriften gestattet:

a ) Die Verarbeitung der zugeteilten beschlag¬
nahmten Häute und Felle muß im eigenen
Betrieb verfolgen.

b ) Aus:
sind svlft nie Lednsorten

hclzustktlkn:

1 . Reh - , Rot -, Dam - Leder für Baudagen-
und Gemswild - zwecke, Bekleidungs-

\ feilen , leder , Bodenleder,
.Schuhoberleder,

2 . Hundeselle » , Heliqsutterleder , Be¬
kleidungsleder,
Schuhobcrleder,

Z . Fellen von zahmen Bodenlcder , Näh - und
oder wilden Schwei - Binperiemenleoec,
ne », Transparent eser , Ga-

inaschenleder , Schuh-
oberfeder , Treibrie-
Menled « ,

1 . a ) Seehundselle,, . Bodenleoer , Schuh¬
oberleder,

b ) Walroßhäuten , Bodenlcder , Treib¬
riemen - oder Gleit-
fchutzlever,

a ) Rennlierse len , Bekleidungsleder , Bo -,
benleder , Bandagen¬
leder , Sckmhobcrle-
der , Riemchenleder,

b Elenticrfellen . Bodenleder . Baiwa-
genleder.

Die unter 2 , 3 und 1 genannten Häute

und Felle müssen in sorgfältigster .Weise en>-
fettet werden.

c ) Die Ablieferung der gemäß a und b dieses
Paragraphen hergestellten Erzeugnisse *) ist m
folgenden Fällen erlaubt:
1 . Auf Grund schriftlicher Anweisung des Led«-

zuweisungsamts der Kriegs -Rohstoff -Abteß
lung des Königlich Preußischen Kriegsmiij-
steriums , Berlin W . 9, Budapester Straße 5.

Die Anweisungen des Lederzuweisungsamsl
haben vor alle » anderen aus beschlagnahmtes
Leder bezügliche Lieserungsverpslichjunge » dm
Vorrang.

A n m e r ku n g : Anträge oer Firmen ans
Ausstellung solcher Anweisungen sind zweL-
los . Die Anweisungen werden lediglich auf
(ÜrituD amtlicher Feststellung des Beoarst
amtlicht 'r Beschassungsstellen erteilt.

2 . Bon einer Gerberei an die für sie zu¬
ständige Gerbervereinigung für Heeres - oder
Marinebedars.

Welche Gerbervereinigung für Heeresbeims
zuständig ist , wird im Zweifel durch
Lederzuweisungsämt entschieden.

3 . Bon einer Gerberei oder GerberveremiguU
aus unmittelbare Bestellung einer der so«M-
den Beschassungsstellen:

Kriegs - oder Reserve - BekleivungsänM
(einschließlich Bekleidungs -Depot Nürn¬
berg ),

Artilleriewerkstätten,
Marine - Bekleidungsämier,
Kaiserliche Werften,
Kaiserliche Torpeoo -Werkstatt,

Kaiserliche Marine -Depotinspektion , jl
Friedrich Krupp , Aktiengesellschaft in Esst«

4 . Auf Grund eines vom LederzuwersungÄM
der Kriegs -Rohstoff - Abteilung ausgestellt
Freigabescheines.

d ) Anträge guf Freigabe sind unter .BcachM
der folgenden Vorschriften vom Eigentümer M
Besitzer des beschlagnahmten Leders an M
Lederzuweüungkämt (Abteilung LedermeloestW
bei welchem auch die Vordrucke zu den Tm-
gabeanträgen erhältlich sind , zu richten : j
1. Das Leder , dessen Freigabe beantragt hm»,

muß vers -andsertig vorliegen.
2 . Die Intragsteller haben nach EimeickM

des Freigabeairtrages das in oiesem « r
sühne Leder so lange zur Verfügung ^
Lkdevzuweisnngsanrrs zu halten , bis m '"
den Besitz des Freigabescheines gelangt
sie dürfen cs auch an amtliche BeschKtE
stellen nicht ohne Zustimmung des NW
zuweisnngsämts veräußern . |

3 . Freigegebenes Leder , das nichl innerinw
zweier Monate (gerechnet vom AusstelluW
tage des Freigabescheines ) zur Verwe»
für Privatzwecke oder den mittelbaren
Darf der KriegÄndustric veräußert un> 'oar , oer [

geliefert worden ist , ist der .Beschlags
wieder verfallen , ebenso das sreigegedeiü ^ ,
der . das ohne Zustimmung des LedcrM^
sungSamts in Leser anderer Art uinge>v" ^ M

e ) Freigegebenes Leder darf ohne 3ust ' ^ ^
des Lederzuweisungsamts weder an amtli ^ S
schaisungsstellen der Heeres - oder Mann ^^
waltung , noch an beauftragte Lieferer ve^
zur Verwendung Isür Kriegslieserungen
werden . Die Gerbereien , Gerb ^rvereMM ^
und Zurichteresen haben beim BerkaR Er¬
gebenen Leders ihre Abnehmer aus dm ^

schrist hinzuweisen . • j £[.
f ) Vorbedingung für alle unter c erlaub » ^

äußerunqen ist , daß die in der Belau » ^
Kr.  Ch . II- 888/7. 16. K. R-A- 1̂ .
Preise nicht überschritten werden.

Liese Bedingung gilt nicht für erla >chG^
kaufe sreigegebenc » Leders nach dtm - ^
innerhalb der Geltungsdauer der a

willigunig . 1(f mit
8 ) Die verarbeitenden Firmen habe » ° M

dem Lederznweisriugsanite oder aus -
Weisung von der Kriegsleder
oder der Geschäftsstelle des Ucbcrwa

chlinge
ckug»°

schnsses der Lederindustrie geforderten —
unverzüglich zn erstatten , soweit m
erlassenen Anordnungen zusaminenh ^^ ^'

_ .„ M*
*) Wegen der Werterlieserung .deß, ^ / ctr

Haare werden noch besondere Vvrmirir ü



h) Die Beschlagnahme ist mit der Ablieferung
au Die amtlichen Beschasfungsstellen der Heeies-
oder Marineverwaltung oder mit dem Empfang
des Freigabescheins für die betreffenden L, drr-
niengen erloschen.

8 io.
Meldepflicht.

Diejenigen in den Besitz eines Gerbers ge¬
langten Haute und Felle , welche von den 88 2
und 8 dieser Bekanntmachung betroffen werden,
unterliegen , sofern ihre Einarbeitung nicht inner¬
halb eines Monats gemäß . c>en Bestimnin .igen
Zes 8 !> erfolgt ist , einer Meldepflicht . Die Mel¬
dungen lind innerhalb einer Woche nach Ablauf
her für die Einarbeitung beftiistmten Frist an
das Lederzuweisungsamt (Ledermeldestelle .) , Berlin
W. 9, Budapester Straße 5, auf den oort erhält¬
lichen Vordrucken zu erstatten.

KusiQncUsckLs Cefäiie.

8 0 .
Ausländisches Gefälle.

Sj -für alle im 8 1 unter a bis f einschließlich
bezeichneten Häute und Felle , die aus ' dem Aus-
lande eingefühct sind , gelten , soweit sie nicht be¬
sonders beschlagnahmt oder von der Bertcilungs-
stelle bezogen find , nur folgende Anordnungen :,
aj M eloepflicht.

eingesnhrteu Häute miD Felle unterliegen
tt ' i ))>eldepflicht an das Lederzuweisungsamt
(Lchermeldestelle ), Berlin W . 9. Budapester
Straße 5, ' von dem Vordrucke für die Mel¬
dungen anzufordern sind . Zur Meldung per
Pflichtet ist jeder Gerber innerhalb einer Woche
narb Eingang von äuslündischen Häuten und
Fellen bei ihn , oder seinem Lagerhalter . An¬
dere Personen , Kommunen , öffentlich - rechtliche

>Körperschaften und Verbände , die ausländische
Häute oder Felle in Gewahrsam haben , sind nur
meldepslichtig , iveim ihr Vorrat mindestens 200
Häute ' oder Felle betragt und einen Monat
N' Inland gelagert hat , ohne einer Gerberei
zugeführt rvorden zu sein . Tie Meldung hat
innerhalb einer Woche nach Ablauf der Mo¬
natsfrist zu geschehen.

b ) Lagerbuchführung,

f Feder nach a ) Meldepflichtige hat ein Lager !
| ;i. iid) zu führen , aus dem jede Aenderunq in

, den, Vorrat der ineldepflichtigen Häute oder
, tvelle und ihre Verwendung ersichtlich fei» muß . !

B e h a n d lu n g des G e f ü l l e s.

L Feder Verwahrer ausländischen Gefälles , j
welcher den Vorrat nicht pfleglich behandelt *
UIlC! übersichtlich lagert , hat die sofortige Ent - !
eignung zu gewärtigen . /

Die besetzten feindliche,i Gebiete gelten nicht !
t Ausland im Sinne dieses Paragraphen.

8 12.
Beschlagnahme des Leders.

Tos aus ausländischem Gefälle herqestellte
^der unterliegt in gleicher Weise der Beschlag-

>me w,e das Leder aus inländischem Gefälle.
^ Vorschriften des 8 9 .Zifftr b) bis kl findenAnwendung.

L . 100 /5 . 17  K . R . A ..

betreffend hötzstpreisem Reh-,
Rot-, DM-, GemM-, Hunde-,

Echrveine- mh  Leehnndselleu.
Dom 13. 3uni 1917.

Die nachstehende Bekanntmachung wird auf
Grund des Gesetzes über den .Belagerungszustand
vom 4. Juni 1851 in Verbindung mit dem Ge¬
setz vom 11 . Dezember 1915 (Reichs -Gesetzbl. 2.
813 ), in Bayern auf Grund der Allerhöchsten
Verordnung vonr 31 . Juli 1914 , den Uebergang
der vollziehenden Gewalt auf die Militärbehörden
betreffend , ferner des Gesetzes , be.treifienö Höchst¬
preise , vom 4 . August 1914 (Reichs -Gesetzbl. S.
339 ) in der Fassung vom 17. Dezember 1914

. ' Renb -l-Gesetzbl . S . 510 ) in Verbindung mit der
Bekanntmachung über die Aenderilng dieses Ge-

- setzes vom '21 . Januar 1915 , s23. Sepleinber
1915 , '23 . März 1916 ,Reich «!-Gesctzbl. .1915 2.
25 und 603 , 1916 3 . 183j und vom 22 . März
1917 «Reichs -Gesetzbl . S . 253 ) zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken , daß Z „-

: loiderHandlungen gemäß den in der Annrerk :»,'.,*)
abgedruckten Bestimmungen bestraft weiden , sofern
nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen angedroht sind . Ai5ch kann der Betrieb
des Handelsgewerbes gemäß der Bekanntmachung
zur Fernhallung unzuverlässiger Personen vom
Handel vom 23 . September 1915 ,Reichs Ge¬
setzblatt S . 603 ) untersagt werden.

1

Innerhalb dieser Grenze » ist der Höchstpreis
je nach Gewicht und Beschaffenheit der Felle ver¬
schieden.

Grundpreis und Abzüge müssen aus den an
die Verwilungsstelte ' Kriegsleder Aktiengesellschaft)
gelangenden Rechnungen ersichtlich sein.
. „Anmerkung:  Es ist zu beachten , daß der
Höchstpreis derjenige Preis ist . den die Vertei-

i lungsstelle  lKriegsleser Aktiengesellschaft)
' höchstens  zahlen darf . Bei den gemäß der Be¬

kanntmachung Nr . L . 50/5 . 17 . K. R . A. erlaubten
Veräußernngsgefchäften über Felle müssen deshalb
hie imi 8 3 festgesetzten Grundpreise  je nach
der Lieserungsstuse entsprechend niedriger  an¬
gesetzt werden . Die im J 5 bestimmten Abzüge
lind in allen Lieferungsstufen voll  zu rechnen.
b) H ö ch st p r e i s f ü r nicht rechtzeiti  g

geliefertes Gefälle.
Nicht rechtzeitig geliefert ist das Gefälle , das

gemäß § 7 oder 10 der Bekanntmachung Nr.
L. 50/5 . 17 . K . R . A . meldepflichtig geworden
ist und dessen nachträgliche Veräußerung gemäß
8 >3 der genamiteil Bekanntmachung nicht erlaubt
Korden ist.

Der von der Verteil,ingsstelle (Kriegsleder Ak¬
tiengesellschaft ) für nicht rechtzeitig geliefertes Gee
fälle zu zahlende Preis darf 90 v . H . des unter
Buchstabe a (Feses Paragraphen festgesetzten Höchst¬
preises nicht übersteigen.

8 P>-

Bon der Bekünncnmchimg betroffene Gegenstände.

! Von dieser Bekanntniachnng werden betroffen
alle Felle von:

ul Reh -, Rot - , Dam und Gemswikd:
d ' Hunden:

c)  zahmen und wilden Schweinen;
ck) Seehunden :

Nicht betroffen von der Bekanntmachung werden
die Felle derjenigen j . icre , die Eigentum 'der
Kaiserlichen Marine sind.

8 2.
Höchstpreise.

-O H ö ch st p r e i s f n r r e cht ze itig gelie¬
fertes Gefälle.

Rechtzeitig geliefert ist das Gefälle , das nicht
geuml : 8 7 oder 8 10 der Bekanntmachung Nr.
L. 50 5 . 17. K. R . A . meldepslichtig geworden ist.

Der von der Verteilungsstelle Kriegsled .-r Ak-
tiengesellsehast ) für die im 8 1 bezeichneten Felle;

zaylenoe Preis darf den int 8 3 festgesetzten
Grundpreis abzüglich der im 8 5 oorgefchriebe-
ne» Abzüge nicht übersteigen.

M ^ M ' t Gefängnis bis zu einem Jahr und mit
Geldstrafe bis zu zehntau,cnd Mark oder mit

8 43.
Aufnahme ».

^ X'it' 9riegs -RohstofßAbieiliiiig des Königlich
' Kriegsministeriums ist berechtigt , Aus-

w'eil von den Anordnungen dieser Bekannt-
wung zu gestatten . Anträge sind an das Ledcr-

"Nluiigsäml (Ledernieldestelle ) Berlin W . 9.
BUüopestcr Straße 5 . zu richten . Die Entscheid
u«g er,olg , schriftlich.

8 14.
M . Fiikwfttreke».

Die Bekanntmachung tritt mit dem 13 . Juni
/ m Kraft.

f,,..-'?*11 , I,rrin  Inkraftlrete » iverden " die Dmzel-
^ otagnalhme » der Häute und Felle von Reh -,

. -r-am . und Gemswild sowie Hunden , Scknvei
u„ d Seehunden aufgehoben.

^7 'kfurt a. M.. den 13. Juni 1917.
* C; Generalkommando des 18. Armeekorps.

' » i , den 13 . Juni 1917.

Der Gouvrrnrttr der Festung Mainz.

einer dieser Strafen wird bestraft:
1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreite,:
2. wer erneu anderen zum Abschluß eines Vep-

träges auffordert , durch den die Höchstpreise
überschritten werden , oder sich zu einem ' solchen
Vertrage erbietet;

! 3. wer einen Gegenstand , der von einer An iß
sorderung (§ 2. 3 des Gesetzes , betreffend Höchst,
preise , betroffen ist beiseiteschafft , beschädigt oder
zerfkürl;

4 wer der Aufforderung der zuständigen Behörde
zum Verkauf von Gegenständen , für die Höchst-
preise festgesetzt sind , nicht nachkomml:

Vorräte an Gegenständen , für die Höchst
preist - festgesetzt sind den zuständigen Beamten
gegenüber verheimlicht:

6. wer den nach 8 5 des Gesetzes , betreffend
Höchstpreise , erlassenen Ausführungsbestimninn-
gen zuwiberhandelt.
Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen

Nummer 1 oder 2 ist die Geldstrafe mindestens
auf das Doppelte des Betrages z„ gemessen , um
üri , oe< Höchstpreis überschrrtten worven ist oder
'n den Fallen der Nummer überschritten werden
Gstte : übersteigt der Mindestbetrag zehntausend
Mark . , o ist auf ihn zu erkennen . Fm Falle milß

fonn neben der Strafe angeordnet werden , daß
Sie Verurteilung auf Kosten des .Schuldigen öffent-
uch bekanntzumachen ist : auch kan» neben Ge-
mngmöstrafe aus Verlust der bürgerlichen!
Ehrenrechte  erkannt werden.

Aeben bei Strafe kann auf .Einziehung der
Gegenstanve . au ? dre sich che strafbare Handlung
bezieht , erkannt werden , ohne Unterschied , ob sie
dem -! ater gehören oder nicht.

Grundpreis.

Der Grundpreis darf höchstens betragen:
1. Reh -, Dam - und Gemswildfelle , volltrocken,

a ) rothaarige oder graue kurzhaarige Felle
4 Mk . für 1 Kilogr . Trockengewicht,

bl graue langhaarige oder doppilhaarige Felle
3, Mk . fül 1 .Kilogr . Trockengewicht:

2 . Roiwildselle , voll trocken,
a ) rothaarige oder graue kurzhaarige Felle

3,25 Mk . für l Mlogr . .Trockengewicht,
b) graue langhaarige Felle 2,50 Mk . für

1 Kilogr . Trockengewicht:
3 . Hnnüefelle

gesalzen 0,70 Mk . für 1 .Kilv -gr . Grüngewicht,
vokllrocken 1,20 Mk . für 1 Mlogr . Trocken¬
gewicht:

4 . Schweinefelle
a) Feste von zahmen Schweinen

gesalzen 1,70 Mk . für 1 .Kilogr . Grüngewicht,
vokllrocken 3,40 Mk . für 1 Mlogr . Trocken¬
gewicht ;

bl Felle von wilden Schweinen
gefal en 1,10 Mk . für 1 Kilogr . Grüngewicht,
volltrockei , 2,20 Mk . für 1 Mlogr . Trocken¬
geivicht.

5 . Seehundfelle

gesalzen 2,50  Mk . für 1 Kilogr . Salzgewicht.
8 4.

BeschaffenHeit der Felle.
Der volle Grundpreis (8 3 ) gilt nur : '

а)  bei Fellen von Reh -, Dam -, GemÄvild , Hundm
und Seehunden , die möglichst fleischfrei , .mit
Kopfhaut , jedoch ohne Kopsknochen und ohne
Reinknochen zur Ablieferung kommen:

d) bei Schweinefellen , die mit Kopf ' jedoch bis
zu .den Augen ohne Schnauze abgeschnitt .m),
ohne Füße , ohne Schwanz und ohne Hhren
abgezogen sind:

c ) bei trocken abzulieferndem Gefälle , wenn es
volltrocken ist;

ä ) bei gesalzenen Schweine - und Hunvefellen , wenn
das durch Wiegeir ermittelte Grüngewicht fn un-
verlöschlicher Schrift (z. B . durch geeigneten
Tintenstift ) auf der Fleischseite des Felles ver¬
merkt ist:

б) bei Fellen von Reh -, Rot -, Danr und Gems-
wild . Schweinen und Hunden , die nicht ge¬
salzen werden konnten , wenn das Gewicht in
volltrockenem Zustande durch geeigneten Farb¬
stift aus der Fleischseite des Felles vermerkt ist.

8 ü.
Abzüge vom Grundpreis.

Der Höchstpreis ist um de » Gesamtbetrag der
nach den folgenden Bestimmungen zu berechnenden
Abzüge niedriger als der Grundpreis:
>. für Gefalle , das nicht seu Bestimmungen des

8 4 entspricht,
2. für Felle , die stark mit offene ,i  Engerlingen

oder Geschwüren behaftet sind,
3 . für stgrl haarlassende und verstunkene Felle,
4 . für stark in, Kern zerschossene Felle,
6 . für stark zerschnittene und stark löcherige Felle
um je ein Fünftel , jedoch insgesamt nicht mehr

als die Hälfte des Grundpreises,



6 . für ganz besonders ' schwer beschüdtgte , soge-
' nannte Brack --Brack -Felle,
»ni insgesamt zwei Drittel des .Grundpreises.

8 .8.
Zahliingsbediiigungin.

Die Höchstpreise schließe » de» Umsaßstempel .uitb
die Kosten der Salzung und einmonatigen Lage - !
rang , ferner die Koste » der Beförderung bis ' -zum j
nächsten Güterbahnhof oder bis zur nächsten An¬
legestelle des Schiffes oder Kahnes » nd die Kosten
der Perladung ein und gelten für Barzahlung.

Wird der Kaufpreis gestundet , so dürfen bis
zu 2 o. £i. Jahreszinsen über Reichsbanfdiskont
hinzu geschlagen werden.

8 7.
Zurü .Has ' c.i von Vorräten.

Bei Zurückhalten von Vorräten ist Enteignung ! !
zu den gemäß 8 2 a (Anmerkung ) für die be- !
treffende Lieserungsstufe in Betracht kommenden
Preisen , höchstens jedoch zu den unter 8 2b für
nicht rechtzeitig geliefertes Gefälle festgesetzten
Höchstpreisen zu gewärtigen.

8 8.
Ausnahme » .

Anträge au > Bewilligung von Ausnahmen sind
an das Lederzuweisungsamt (Lederme ' destclie ) Ber¬
lin W . 8 , Budavester Straße 5, zu richten . Die
Entscheidung behält sich der Unterzeichnete zustän¬
dige Militärbesehlshaber vor.

8 st-
Intra s>treten.

Die Bekanntmachnng tritt am >3 . Juni l !>17

c ) alle sonstigen Gemüsearteu,
15 . Futterpflanzen zur Grünsutter - und Häug-

winnung
a ' Klee aller Art auch mit Beimischung von

Gräsern,
b ) Luzerne,
c ) alle sonstigen Futterpflanzen (Seradella als

Haupt feucht Giparsette , Mais u . al , auch
in Mischung,

sowie die Bgvüssernngs - und anderen Wiesen,
die gesamten bestellten und nicht bestellten Acker¬
flächen und die Weideslächen.

8 3.
Die Erhebung erfolgt gemeindeweise . Die Aus¬

führung der Erhebung liegt den Gemeindebe¬
hörden oder den zu diesen, Zwecke ernannten Sach-
vcrstüudigen oder Vertrauensleuten ob.

8 I.
Die Erhebung erfolgt grundsätzlich durch § rts-

listen -Muster I)*). Die Landeszentralbehörden
können bestimmen , inwieweit neben oder an Stelle
von Ortslisten Fragebogen zu verwenden sind.

8 >1.'
Die Landeszentralbehörden sind berechtigt , die

Erhebung auf andere Früchte zu erstrecken und
sei.stige Aeriderungen der Fassung der .Drtsliste
vorzunehinei «, insbesondere , statt .Hektar ein an»

! deres Flächenmaß vo'^ uschreiben.
! 8 5.

Dil Herstellung uuo Versendung der Trucktachen
i erfolgt durch die Landes -eutralbehörden.

8 st.
Tie zuständige Behörde oder die von ihr be-

auitragteu Personen sind besagt , zur Ermittlung
richtiger Angaben über die Ern tes' amen Jie Grund¬
stücke der -» > Angabe Verpflichteten zu betreten
und Messungen vorzuuehme » . auch hinsichtlich der

f Größe der landwirtschaftlichen Güter oder ein¬
zelner Grundstücke Ansiunft von den Gerichts - oder

- Steuerbehörden cinznholen.
in Kraft.

Frankfurt a . M ., den 13t .Juni 1917 -
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps

Mainz , den 13 . Juni 1917.
Das Gouvernement der Festung Mainz.

Bekanntmachung
über eine E rn t e s l äch e n e r tz eb u u g im

- Jahre  1917.
Pom 20 . Mai 1917.

Der Bunoesral hat ans Grund des 8 3 des
Gesetzes über die Ermächtigung des Bundesrats
zu wirtichafllichen Maßnahmen usw . vom 4 . Angrist -
3914 Meichs -Gesetzbl . S . 327 ) folgende Merorv - ]
nnng erlassen,

X §1 . „ . j
In der Zeit vom 15 . -bis >25 . Juni 191 1 j

werden durch Befragung der Betriebsinhaber oder
ihrer .Stellvertreter festgestellt:

Die Erntefläch .e» beim seldmäßigen Anbau Von
1. Weizen

a ) Winterfrucht,
b ) SommeArucht , ’

2 . Spelz — Dinkel . Fesen — sowie Einer und
Einkorn tWintcr - und Sommerfrucht ) ,

3 . Roggen
a ) Winterfrucht,
bl Sonimersrucht,

i . Gerste
a ) Winterfrucht,
b ) Sommerirncht,

5. Hafer , . , , .
0. Gemenge ans öen Gelreideartcn l bis >,
7. Buchweizen,
8. Hirse,
9 . Hülscnfrüchten

» ) Erbsen und Peluschken
b Eßbohne » >Stangen - Buschbohnen ) «ur
0 Linsen Korner-
d i Acker lSa »-) Bohnen g'«' nn>
e ) Wicken u,,g
f) Gemenge aus Hü se.ifrüchten aller

Art nute,einander oder mii Ge¬
treide oder a . Heren Kö nersrüchte i

g) Lupinen zum Unterpflügen, zur Grünsifttcr
oder Körnergewinnung,

h) alk Arten Hülsensrüchtc . außer Lnpnie »,
zur Grünsutlergewinnnng , rein oder im .Ge¬
menge, auch mit Getreide,

10. Oelsrüchte»
a) Raps niw Rübsen,
b) Mohn , ^ ^
c) übrige Oelsaaten (Leindotter , « ens, so»

nciiblninen und andere),
11. Geipinstpilanzen

n) Flachs (Lein).
b> Hanf,

12 . Kartoffeln
a) Frühlartoffeln,
b) Spälkarlotfeln,

13. Rüden und Wnrzclfrlichteu
a ) Zuckerrüben,
b) Runkelrüben,
o) Kohlrüben . (Steckrüben , Bod nkohlral " ,

Winken , Dotfchent,
st) Mairüben , Wafsecrübeii, Hervstrübtti , Stop

pelrübe» , T urnips ),
e) Möhren (Karotten ),

14.. Gemüse zur menschlichen Nahrung
a.i Weißkohl
b, alle 1011)5(1011 Kohlarten,

8 7.
Die Landcszentralbehörd »» erlassen d c Bestim¬

mungen zur Aiisführnng dieser Verordnung.
Dem kaiserlichen Statistischen Amte sind di -'

Aiisilihrnngsbestimmnngen bis zum Ist . Juni 1917
einrnscnden.

'8 8.
Die Landeszentralbehörden haben c .ne nach .Be¬

zirken der unteren Verwaltnngsln Hörden geglie¬
derte Zusarnmenstetlung über die Ergebnisse der
Erhebung '. Muster 2) *) ocni Kaiserlichen Stati¬
stischen Amte bis z»m 20 . Juli 1917 cinzusenhen.

8 st-
Die Reichstartosselstelle wird ermächtigt , .eine

besondere Erhebung über die Ernteflächen beim
seldmäßigen Anbau von Frühkartoffeln oorzuneh-
inen . Sie erläßt die näheren Aaftiinmungen . Die
Vorschrist in » 8 6 finket xntsprechende Anwendung.

8 10. •
Betriebsinhaber oder Stellvertreter von Be¬

triebsinhabern . die vorsätzlich die Angaben , zu
denen sie an ! Grund dieser Verordnung und der
zu ihrer Ausführung ergehenden Bestimmungen
verpflichtet sind nicht oder wissenilich unrichtig :
oder unvollständig machen , werden mit Gefängnis
bis zu sechs Monaten oder mit Gelvstrafe bis
zu 'zehntausend Mark bestraft.

Betriebsinhaber oder Stellvertreter von Be - i
lriebsirchabern . die sahrlüsiig die Angaben , hu >
denen sie aus Grund dieser Verordnung und der
zu ihrer Ausführung ergehenden Bestimmungen
verpflichtet sind , nicht oder unrichtig oder nü-
vollständig inachen , werden,mit Geldttrase bis zn
dreitausend Mark bestraft.

8 11.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Vcr-

- kündung in Kraft.
Berlin , den 20 . Mai 1917.

Der Stellvertreter des ReichSkanzlrs.
Dr . H-elstferich.

! *) Die Muster sind hier nicht mit abgedruckt.

Vermischte Nachrichten.
Merkblatt für den Postvrrk 'chr . Der immer

- mehr zunehmende Mangel an geschulten Beamten
j erheischt , de» Postschalterdscnst nicht selten von
! sachlich nicht vorgebildcten Personen wahrnehmen
Izu lassen. Vaterländische Pflicht ist es, die glatte
i und rasche Abwickelung des Schalterveekehrs zu

erleichtern . Dazu trügt viel bei , wenn nachstehende
Regeln beachtet werden:

1. Fertige  Ansschriften , Telegramme usw.
recht deutlich  ans.

2 . Wälle siir deine Postgeschäfte möglichst nicht
d i c H a n p t v e r k c h r s st n n d e n.

3 . Tritt n n den richtigen,  durch ,In¬
schriften bezeichnetei , Schalle r v o n recht s
heran.

! . fit anse M arken,  B o st k a r t e n usw . nicht
in einzelnen Stiicken , sondern in deinem Per-
branch angemessenen Mengen , namentlich auch
in Markenheftchen oder Kartenblöcken . Für
kleinen Bedarf bediene dich der Postwert-
zeichengeber.

5>. Klebe  aus alle sreiznmachenden Sendungen

die Marken vorher ans,  auch aus Post¬
anweisungen.

6. Halte das Geld  a b g c z ä h l t bereit,
llebergib größere Mengen P a p i e r g e l dj
st cts g e o r d n e t.

7 . Vermeide  unnötige Fragen  an dig Bev
amlen : v e l c h r e weniger gewandte
Personen  und hilf ihnen.

8. Lege  gewöhnliche Briefsendungen in
die Briefkasten,  Briessendmrgen in grö¬
ßerer Zahl gib geordnet am Schalter ab.

9 . Fördere den bargeldlosen Zah - -
lu ng  sa u s g lei  ch durch Anschluß an den
Postschick und den Bankverkehr.

10. B e n i! tz c bei eigenem stärkeren Verkehr die
besonderen Einrichtungen (P ^ stein-
lijstzrungsbücher und Verzeichnisse , Selbstvor-
bereitung vpi , Paketen und Einschreibbriefen ).

Deutsche Gaftstättenbez -richnung . In einer Ber-
sügring an die Polizeibehörden bat es' der Regie-
rungspräsident zu Magdeburg diesen zur Pflicht
gemacht , im mündlichen wie im schriftlichen Ver¬
kehr alle Fremdwörter nach Möglichkeit zu ver¬
meiden . Ferner soll bei der Erteilung der Er¬
laubnis zum Betriebe von Gast - und . Schankwirt-
schastcn auf die Beseitigung der üblichen Fremd-
wörterbenennungen h-ingewirkt werden . Der Re¬
gierungspräsident empfiehlt an Stelle der imuker
noch überwiegend gebräuchlichen Ausdrücke Ho :el,
Restauration , CafF usw . deutsche Bezeichnungen
ivie Gasthof , Fremdcnhof , Herberge , Wirtschaft,
Krug , Schänke , Bräu , Kosthaus ' ustv . Es möge
auch mit derjenigen Auslanderei gebrochen werden,
die sich beispielsweise in den Benennungen Eilv -,
Bristol - oder Savov in .Verbindung mit der Be¬
zeichnung der Art des Wirtschaftsbetriebes breit-
macht.

Hierzu sei bemerkt , daß es au vorbildlichen deut¬
schen Bezeichnungen für derartige Fremdwörter
nickt fehlt . Mau denke nur an „ Diele " , „ Allge¬
meinen Ausschank " oder au „ Mamves Gute
Stube " , ein Ausdruck , der schon säst zum geflügel-
teu Wort geivordeu ist , und dergl.

h Königstem i. T „ 7 . Juni . Die Erben der
im November 1916 hier verstorbenen .Großher-
zogin -Muttxr Adelheid von Luxemburg haben die
der Verstorbenen zn eigen gewesene Burgruine
Königstem der Stadt Königstcin als .Geschenk an-
geboten und gleichzeitig der künftigen Rninen-
vcrivaltung ein größeres Legat ausgesetzt , an^
dessen Zinsen djc Unterhaltung der .Baulichkeicqii
bestritten werden soll . Die städtischen Kvrper-
säfafte », bei öcnen das hochherzige Angebot heute
früh eintraf , werden schon in den nächsten Tagen m
dieser Angelegenheit beraten uns Beschluß übet
die Schenkung , die überall lebhas .c Freude auslöstz
fallen.

*

Die Burg Königstein wird urkundlich bereits
im 13 . Jahrhundert erwähnt , doch dürften ihre
Anfänge auf römische Zeiten zurückzuführen sein-
Besitzer der großartigen Anlagen waren im Laust
der Jahrhunderte die Herren von Hanau , Mün-
zcnberg , Falkenstein und Slvlberg . In Fotnstor»
Geschichte spielt Königstein mehrfach hinein . Da
stolze Bergfeste , eine der stärksten Deutschlands
gelangte nach mancherlei Käinpsen 1796 jn die
Hände der Franzosen , die sie sprenge^
inßcii lieber djc genaueren Vorgänge btt
Zerstörung ist man lange im Unklaren gebliebew
Schon im Juli 1796 versuchten die Franzosen , a>̂
sie von den Oesterreschern hart bedrängt wiirden,
die Sprengung der 'Außenwerke ; aber dis
maltigen , ans Felsengrnnd verankerten Bastion -̂
h-icltcn atrcn .Versuchen stand . Bon einer - Ztt.
störnng durch Feuer nahm man mit Rücksicht au
den .f rt Abstand . Am Abend des 7 . SepteiNve
aber wurde eine zweite Sprengung versucht . "
sie gelang . Der 80 Klafter tiefe SchloßbrnNM
wurde nnt allen vorhandenen Pulvervorräten
gestopft , dann mit .Holz und Bomben beleck u
dann in Brand gesetzt. Zwischen 3 und 9 rs
abends erfolgte eine furchtbare ' Deionation , die v
weiteste Umgebung erschütterte und sie 'stirndenia^
in eine nndurchdringtiche Staubwolke hüIUc . -
die Wolke sich verzogen lMtte , war die ltolze ^
ein Trümurcrseld , wie es sich heute » och ve>n «
such er » ossenbart . Man sieht die ricstge » * ^
matten , die ragenden Vorwerke , die
einst Falltüren , Brücken »nd OK-molbe kick' et »v

In ihrer jetzigen Form ist die Ruine ^
stein eine der geivaltigsten Deut,chlanss , 0^
Erhaltung nun durch die bochherzrge
det Erben Adel!
durch die -Stadt selbst
der Erben Adelheids von Luxemburg an Königs

selbst aufs sicherste gewahrlcftn ^ ^

Veranttv . Schriftleitung : I . L . Metz , Rüdeshk 'W
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